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Vorhabenbezogener Bebauungsplan
"Gewerbegebiet Treppendorf II"
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Vorhandene Hauptgebäude/ Nebengebäude

Richtungssektoren

Vorhandene Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummer
92/1

Markt Burgebrach

1. Änderung und Erweiterung des

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

 "Gewerbegebiet Treppendorf II"

Maßstab M 1 : 2.000

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung, § 9 Abs. 7

BauGB

Gewerbegebiet (GE), § 8 Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO

0,8
Max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ), § 19 Abs. 1 BauNVO

Max. zulässige Traufhöhe  (TH) als absolute Höhe in m üNN (Meter über Normalnull)364,25 m üNN

Baugrenze, § 23 Abs. 3 BauNVO

teilweise auf den Stock zu setzen. Die Aufwertungsmaßnahmen sind in Abstimmung zwischen der

UNB, dem Vorhabenträger, dem Markt Burgebrach sowie dem zuständigen AELF  durchzuführen.

b. Im Bereich der Südhälfte der Fl.-Nr. 1700 (Gmkg. Burgebrach) sind auf einer Fläche von 2.625 m² die

gleichen Maßnahmen durchzuführen, wie im Bereich der Nordhälfte der Fl.-Nr. 1700 (Gmkg. Burg-

ebrach). Es gelten die diesbezüglichen Festsetzungen unter Abschnitt III., Ziffer 1.8.5 a. hier analog.

c. Im Bereich der Südhälfte der Fl.-Nr. 1700 (Gmkg. Burgebrach) ist auf bisherigen Offenland-/Grün-/

Brachflächen die Begründung eines standortgerechten Buchenwaldes junger Ausprügung (Zielbiotoyp

L241 gemäß BayKompV) in Form von Einzelbaumpflanzungen auf einer Fläche von 5.274,50 m² zu

entwickeln. Hinsichtlich der Anlage, Entwicklung, der Pflege und des Unterhaltes gelten die diesbe-

züglich zutreffenden Festsetzungen unter Abschnitt III., Ziffer 1.8.2 hier analog.

1.8.6 Westlich entlang der Kreisstraße Kr BA 33 sowie entlang des nördlichen Geltungsbereichrandes sind

standortgerechte, heimische Laubbäume gemäß der Artenliste 1 (s. Begründung Teil A.,  Kap. 13) in den

vorgegebenen Pflanzqualitäten und mind. in der in der Planzeichnung zeichnerisch festgesetzten Anzahl

zu pflanzen. Die Hochstämme/Bäume sind mit einem „Dreibock“ sowie einem Stamm-/Verdunstungs-

schutz (z. B. Schilfrohrmatte o. ä.) und mit einer Baumscheibe/geformten Giessrand auszustatten. Die

Hochstämme sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang/Ausfall innerhalb eines Jahres nach

Abgang/Ausfall gemäß den Festsetzungen zu ersetzen.

1.9 Immissionsschutz

1.9.1 Der Bericht zur Schallemissionskontingentierung der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, Nibelungenstraße

35, 95444 Bayreuth (Stand: 28.07.2015) inkl. der darin gemachten Angaben ist integrierter Bestandteil der

nachfolgenden immissionsschutztechnischen Festsetzungen und ist zwingend zu beachten.

1.9.2 Zulässig sind Vorhaben (Betriebe, Anlagen), deren Geräusche die in der nachfolgenden Tabelle angege-

benen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 - 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 - 6.00

Uhr) überschreiten.

1.9.3 Für die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren A bis D erhöhen sich die Emissionskontin-

gente LEK für einzelne Teilflächen um folgende Zusatzkontingente L EK, zus :

1.9.4 Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb des Geltungsbereiches hat nach

DIN 45691, Abschnitt 5 zu erfolgen, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte ("j") im Rich-

tungssektor ("k") LEK,i durch LEK,i + LEK, zus, k zu ersetzen ist.

1.9.5 Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des vBBPs/GOPs, wenn der Beurtei-

lungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mind. 15 dB unterschreitet

(Relevanzgrenze).

1.9.6 Bei der Neuerrichtung und Änderung von Bauvorhaben und Nutzungen ist mit der Bauaufsichtsbehörde

die Erstellung und Vorlage eines schalltechnischen Nachweises abzustimmen.

1.10 Sonstige Planzeichen und Festsetzungen

1.10.1 In dem in der nebenstehenden Planzeichnung festgesetzten Bereich sind in der Kreisstraße Kr BA 33

(Fl.-Nr. 75/2, Gmkg. Treppendorf) mit einer beschränkten Grunddienstbarkeit (Leitungsrecht, Oberflächen-

wasserkanal, DN 800, Breite 5,0 m) zu Gunsten der Fa. Musikhaus Thomann e. K. und des Marktes Burg-

ebrach zu belastende Flächen festgesetzt.

1.10.2 In dem in der nebenstehenden Planzeichnung festgesetzten Bereich auf Fl.-Nr. 83 (Gmkg. Treppendorf)

sind mit einer beschränkten Grunddienstbarkeit (Leitungsrecht, Oberflächenwasserkanal, DN 400, Breite

5,0 m) zu Gunsten der Fa. Musikhaus Thomann e. K.  und des Marktes Burgebrach zu belastende Flächen

festgesetzt.

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

2.1 Abstandsflächen

Es gilt Art. 6 BayBO.

2.2 Dachgestaltung

2.2.1 Hauptgebäude sind mit einem Flach- (FD) oder einem Pultdach (PD) auszuführen. Hierfür sind Dachnei-

gungen von 0° bis max. 6° zulässig. Bei untergeordneten (Neben-) Gebäuden sind auch andere Dachfor-

men zulässig.

2.2.2 Dacheindeckungen aus unbeschichtetem Kupfer- oder Zinkblech sind unzulässig, ebenso aus bleihaltigen

Materialien.

2.3 Fassadengestaltung

Fassaden der Hauptgebäude sind mit Profilblechen zu verkleiden. Hierfür sind helle Farben und/oder Ma-

terialien in Anlehnung an den östlich vorhandenen baulichen Bestand zu verwenden.

2.4 Einfriedungen

2.4.1 Zulässig sind Einfriedungen aus Metallzäunen bis zu einer Höhe von 2,40 m (inkl. eines Abstandes von

mind. 0,10 m zwischen der Zaununterkante und der künftigen Geländeoberkante). Zaunsockel sind

unzulässig.

2.4.2 Anstelle von Zäunen sind bis max. 2,0 m hohe Hecken aus heimischen, standortgerechten Gehölzen zu-

lässig (s. Begründung Teil A., Kap. 13, Artenliste 1), jedoch keine Koniferen sowie keine fremdländischen

Gehölze (Thujen, Zypressen o. ä.).

2.4.3 Die Errichtung von Einfriedungsmauern ist unzulässig.

2.5 Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellflächen

Es gelten die Anforderungen an Flächen für die Feuerwehr gemäß Art. 5 BayBO. Weiterhin sind die Vor-

gaben der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr sowie die der DIN 14 090 einzuhalten. Entsprechende

Nachweise sind im Rahmen der Bauvorlage zu führen. Gleiches gilt für die Löschwasserversorgung.

2.6 Untergeordnete Nebenanlagen

Die Errichtung von Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO (Gerätehäuschen, Fahrradschuppen/

-stellplätze, Mülleinhausungen, Lager- und Abstellflächen usw.) ist auch außerhalb der überbaubaren

Grundstücksflächen zulässig.

2.7 Nicht überbaute Flächen

2.7.1 Ausschließlich die hoch beanspruchten und notwendigen Betriebsein- und -ausfahrten, die öffentlichen

Verkehrsflächen, Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung "Feld-/Flurweg, Feuerwehrum-

fahrt", Auf- und Abstellflächen, Be-, Entlade- und Anlieferzonen sowie Lagerflächen dürfen in gebunde-

nen Bauweisen (z. B. Asphalt) ausgeführt werden.

2.7.2 Alle sonstigen befestigten Nebenflächen (Fußwege, Eingangsbereiche, Fahrradstellplätze, Gebäudevor-

fläche, Pkw-Stellplätze o. ä.) sind in teilversickerungsfähigen Bauweisen auszuführen (Schotterrasen, Ra-

senpflaster, sickerfähiges Betonporenpflaster, Pflaster mit Rasen-/ Splittfugen, wassergebundene Bauwei-

sen).

2.7.3 Es gelten die Vorgaben der Bekanntmachung über die Einhaltung der Versickerungsfähigkeit von Flächen

(MABI Nr. 10/1985).

2.7.4 Es gilt Art. 7 Abs. 1 BayBO. Demnach sind die nicht mit Gebäuden oder mit vergleichbaren baulichen An-

lagen überbauten Flächen zu begrünen und zu bepflanzen bzw. wasseraufnahmefähig zu belassen oder

herzustellen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen ent-

gegenstehen.

2.8 Beleuchtung

Zum Schutz nachaktiver Insekten, Falter und dgl. dürfen für die Freiraumbeleuchtung innerhalb des Gel-

tungsbereiches ausschließlich Natriumdampflampen ohne UV-Anteil im Lichtspektrum oder LED-Lampen

verwendet werden.

3. Artenschutzrechtliche Festsetzungen

3.1 Gehölzrodungen dürfen gemäß Art. 16 BayNatSchG i. V. m. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG nur außerhalb

der Vogelbrutzeit, demnach in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar, durchgeführt werden.

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

4. Verkehrsflächen

9. Sonstige Planzeichen

II.

(Auszug aus der Digitalen Flurkarte, Stand  01/2015)

GE

Abweichende Bauweise (a), Gebäudelängen über 50,0 m sind zulässig, § 22 Abs. 4

BauNVO

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung

Festgesetzt wird ein Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO. Unzulässig sind die ge-

mäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO zulässigen Tankstellen sowie die gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahms-

weise zulässigen Nutzungen, Anlagen und Einrichtungen.

1.2 Maß der baulichen Nutzung

1.2.1 Die  max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gemäß  § 19 Abs. 1 BauNVO wird mit 0,8 festgesetzt.

1.2.2 Die max. zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß  § 20 Abs. 2 BauNVO wird mit 1,2 festgesetzt.

1.2.3 Die max. zulässige  Gebäudetraufhöhe (TH) (Pultdachtraufe, Flachdachtraue) wird mit 364,25 m üNN

festgesetzt. Dem Bauantrag sind auf einem digitalen Geländeaufmaß basierende Geländeschnittdarstell-

ungen beizufügen, die die künftigen Gebäude in Bezug auf das bestehende und das künftig geplante Ge-

ländeniveau zeigen. Damit ist die Einhaltung der festgesetzten max. Gebäudetraufhöhe nachzuweisen.

1.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

1.3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 BauNVO) festgesetzt.

1.3.2 Festgesetzt ist die abweichende Bauweise (a) gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO. Zulässig sind Gebäudeläng-

en über 50,0 m.

1.4 Verkehrsflächen

1.4.1 Im Norden des Geltungsbereiches wird gemäß Darstellung der nebenstehenden Planzeichnung eine öf-

fentliche Verkehrsfläche mit einer Mindestausbaubreite von 6,50 m festgesetzt.

1.4.2 Auf den in der nebenstehenden Planzeichnung dargestellten Teilflächen der Fl.-Nr. 63 (Gmkg. Treppen-

dorf, "Hans-Thomann-Straße-Nord")  wird eine öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt, auf Teilflächen der

Fl.-Nr. 83 (Gmkg. Treppendorf) eine Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung "Öffentlicher

Feld-/Flurweg".

1.4.3 Entlang des Westrandes des Geltungsbereiches wird gemäß Darstellung der nebenstehenden Planzeich-

nung eine Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung "Öffentlicher Feld-/Flurweg, Feuerwehr-

umfahrt" mit einer Mindestausbaubreite von 4,00 m festgesetzt.

1.4.4 In den in der nebenstehenden Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen westlich entlang der Kreis-

straße Kr BA 33 ist die Errichtung von Ein- und/oder Ausfahrten unzulässig.

1.5 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Für alle Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine unterirdische Verlegeweise festgesetzt.

1.6 Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung

des Wasserhaushaltes

Auf Teilflächen der Fl.-Nr. 94/4 (Gmkg. Treppendorf) ist die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens

festgesetzt. Die hinsichtlich der Beckengestaltung geltenden Festsetzungen in Abschnitt III., Ziffer 1.8.3

sind zu beachten.

1.7 Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen, Stützmauern

Innerhalb des Geltungsbereiches des vBBPs/GOPs sind Aufschüttungen bzw. Abgrabungen sowie damit

ggf. verbundene Stützmauern, Böschungen o. ä. zulässig, sofern diese aus bau- und platztechnischen

Gründen zur Herstellung ebenflächiger, maximal ausnutzbarer Bauflächen notwendig sind.

1.8 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-

ge und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

1.8.1 Zulässig sind ausschließlich die in der Planzeichnung dargestellten Einzelgehölz- bzw. Waldflächenrod-

ungen, jedoch nur, sofern diese aus bautechnischer Sicht tatsächlich unvermeidbar und notwendig sind.

Der übrige Gehölz-/Waldflächenbestand ist zu erhalten und während der Bauzeit mit geeigneten Mitteln

(z. B. Stamm- und Anfahrschutz, ortsfeste Bauzaunabsperrungen o. ä.) vor baubedingten Beeinträchti-

gungen zu schützen. Materialablagerungen, Baustelleneinrichtungen o. ä. sind entlang des Waldsaumes

unzulässig.

1.8.2 In der nebenstehenden Planzeichnung sind auf der Fl.-Nr. 94/4 (Gmkg. Treppendorf) Ausgleichsflächen

im Umfang von 0,40 ha festgesetzt. Hier sind - mit Ausnahme der Fläche des dort geplanten Regenrück-

haltebeckens (s. hierzu Festsetzungen unter Abschnitt III., Ziffer 1.8.3) - im Rahmen der Sukzession so-

wie über eine kontinuierliche Ausmagerung arten- und strukturreiche, nährstoffarme extensive Streuobst-

wiesen zu entwickeln. Für die Entwicklung und Pflege gelten folgende Vorgaben:

a. Die Flächen sind ein- bis max. zweimal jährlich zu mähen (1. Schnitt Anfang Juli, 2. Schnitt Mitte

September). Das Mahdgut ist rückstandsfrei aus der Fläche zu entfernen.

b. Jede Form des Nährstoffeintrages (Dünger, Gülle, Mist o. ä.) ist unzulässig, ebenso der Einsatz von

Pflanzenschutzmitteln, Insektiziden und dgl.

c. Sofern dort bereits gepflanzte Obstbäume ausfallen, sind diese innerhalb eines Jahres nach Ab-

gang/Ausfall mit Obstgehölzen gemäß der Artenliste 3 (s. Begründung Teil A., Kap. 13) in der dort

angegebenen Pflanzqualität zu ersetzen. Der Pflanzabstand zu den angrenzenden Ackerflächen

muss 4,00 m betragen.

d. Jeder Hochstamm ist mittels eines "Dreibocks" zu sichern und mit einem Stammverdunstungsschutz

sowie mit einer Baumscheibe (mit Gießrand) auszustatten.

e. Die Fertigstellungs-/Entwicklungspflege für die Obstgehölze ist solange aufrechtzuerhalten, bis ein

autarkes Überleben der Neupflanzungen gewährleistet ist, mindestens jedoch zwei Jahre ab dem

Pflanzzeitpunkt.

f. Die Baumpflanzungen sind nach Beendigung der Fertigstellungs-/Entwicklungspflege dauerhaft zu

unterhalten.

g. Der in der Fläche bereits vorhandene Lesesteinhaufen ist in Abhängigkeit der Lage und Größe des

Regenrückhaltebeckens ggf. innerhalb der Fläche umzusetzen.

1.8.3 Für die Entwicklung der Flächen des Regenrückhaltebeckens gelten folgende Vorgaben:

a. Die das Becken umgebenden, baubedingt beeinträchtigten Flächen sind mit einer geeigneten,

standortgerechten Saatgutmischung für magere, blütenreiche Extensivwiesen anzusäen (70 % Grä-

ser, 30 % Kräuter, Herkunftsgebiet 11 "Südwestdeutsches Bergland und andere", "RegioZert"),

gemäß Herstellerangabe zu entwickeln und dauerhaft zu pflegen.

b. Die Beckenböschungen sind mit einer dafür geeigneten Saatgutmischung (Böschungsmischung mit

70 % Gräser, 30 % Kräuter, inkl. Saathilfe, "RegioZert") gemäß Herstellerangabe zu entwickeln und

dauerhaft zu pflegen.

c. Das Becken selber (inkl. Böschungen) darf max. einmal alle zwei Jahre gemäht werden. Die Mahd

darf frühestens Mitte/Ende Oktober erfolgen. Das Mahdgut ist rückstandsfrei aus dem Becken zu

entfernen.

d. Das Becken ist naturnah zu gestalten (mit wechselnden Böschungsneigungen, Vor-/Rücksprüng-

en, Zwischenbermen, organisch geformter Modellierung, Ausbildung der Sohle mit Vertiefungen,

Tiefwasserzonen, Niedrigwassergerinne, Gumpen, usw.) und in Erdbauweise auszuführen.

1.8.4 Der externe Kompensationsbedarf  im Umfang von 0,65 ha wird auf Teilflächen der Fl.-Nr. 1707 (Gmkg.

Burgebrach) festgesetzt. Folgende Maßnahmen sind auszuführen:

a. Entwicklung einer bunt blühenden, artenreichen Blumenwiese mittels geeigneter, gebietsheimischer

Saatgutmischung (Produktionsraum "Süddeutsches Berg- und Hügelland (7)", Herkunftsregion

"Fränkisches Hügelland (12)") mit 50 % Gräsern und 50 % Kräutern (Ansaatstärke 4,0 g/m², zzgl.

2,0 g/m² Schnellbegrünung, zzgl. 10,0 g/m² Füllstoff zum Hochmischen. Die Ansaat hat gemäß den

Angaben des Herstellers zu erfolgen.

b. 1. Mahdgang jeweils vor dem 15. Juni; mind. 2 Mahdgänge pro Jahr; anfallendes Schnittgut ist je-

weils aus der Fläche zu entfernen.

c. Jede Form des Nährstoffeintrages (z. B. durch den Einsatz von Mineraldünger, Gülle, Mist o. ä.) ist

unzulässig, ebenso der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Insektiziden und dgl.

d. Anpflanzung einer mind. 4-reihigen, dornenreichen Feldgehölzhecke (Prunetalia - Gesellschaft, be-

stehend aus Schlehe (70 %), Hundsrose (15 %), Weißdorn (8 %), Schwarzem Holunder (7 %)) ent-

lang der Nordgrenze der Fl.-Nr. 1707 (Gmkg. Försdorf-Burgebrach, Abstand Außenkante Pflanzung

zum nördlichen Nachbargrundstück: Mind. 2,50 m). Der Heister- und Solitärgehölzanteil hat mind.

25 % an der Gesamtpflanzenstückzahl zu betragen. Heister sind während der Anwuchsphase mit ei-

nem Schrägpflock zu sichern. Die Pflanzqualitäten richten sich nach den Vorgaben gemäß den Aus-

führungen in der Begründung unter Teil A., Kap. 13. Der Pflanzabstand zwischen den Reihen hat

1,20 m zu betragen, der Pflanzabstand in der Reihe ebenfalls 1,20 m. Die Pflanzung hat versetzt

auf Lücke zu erfolgen. Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist solange aufrecht zu erhalten,

bis die Heckenneuanpflanzung alleine überlebensfähig ist, jedoch mind. 2 Jahre ab dem Pflanzzeit-

punkt. Maßnahmen zum Schutz vor Wildverbiss sind vorzusehen.

1.8.5 Der Verlust bestehender Ausgleichs-/Ersatzflächen (alle Gmkg. Treppendorf) auf den Fl.-Nrn. 72/1 (1.362

m²), 94/4 (3.994 m²), 243/4 (6.265 m²) und 243/5 (896 m²), die bisher baubedingt verursachten Eingriffen

durch die Staatsstraße St 2262 zugeordnet waren, sind wie folgt zu kompensieren:

a. Im Bereich der Nordhälfte der Fl.-Nr. 1700 (Gmkg. Burgebrach) erfolgt auf einer Fläche von 6.804

m² die Optimierung und Umwandlung des bestehenden Waldsaumes zu einem Waldmantel auf

trocken warmen Standorten (Zielbiotoptyp W 11 gemäß BayKompV). Dort vorhandene Kiefern und

Fichten sind zu entnehmen. Vorhandene Strauchgehölze im Unterwuchs sind teilweise zu roden,

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für

Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Na-

tur und Landschaft

Rodung von Bäumen und/oder Einzelgehölzen zulässig, sofern bautechnisch not-

wendig

a

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des rechtskräftigen vorhabenbezogenen

Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Treppendorf II"

Übersichtslageplan

(genordet, ohne Maßstab)

Art der baul. Nutzung

Bauweise

Grundflächenzahl

(GRZ)

Füllschema der Nutzungsschablone

max. Traufhöhe (TH)

Naturpark

"Steigerwald"

NP-00014 [BAY-07]

NP-00014 [BAY-07] Naturpark Steigerwald

Flächen aus dem Ökoflächenkataster

PRÄAMBEL

Der Rat des Marktes Burgebrach beschließt die von der Ingenieuraktiengesellschaft Höhnen & Partner ausgear-

beitete 1. Änderung und Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Treppendorf II"

mit Begründung in der Fassung vom 10.11.2015 als Satzung. Rechtsgrundlagen dieser 1. Bebauungsplanänder-

ung sind

das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.

2414), das durch Art. 118 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBI. I S. 1474)

geändert worden ist,

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S.

132), die zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. I S. 1548)

geändert worden ist,

die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Art. 2 des Gesetzes

vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist, sowie

die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl 2007, S.

588, BayRS 2132-1-I), letzte berücksichtigte Änderung: Inhaltsübersicht und

Art. 84 geändert (§ 3 G v. 24.07.2015, 296).

I.

GE 11 (Fläche 11)
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Geschossflächenzahl

(GFZ)

1,2
Max. zulässige Geschossflächenzahl (GFZ), § 20 Abs. 2 BauNVO

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten, § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB

Straßenbegrenzungslinie, § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (öffentlicher Feld-/Flurweg, Feuer-

wehrumfahrt), § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Öffentliche Straßenverkehrsflächen, § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

5. Grünflächen

Private Grünflächen, § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die

Regelung des Wasserabflusses (Regenrückhaltebecken), § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

R

Anpflanzung von Bäumen (nicht standortgebunden), § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

7. Flächen für die Landwirtschaft und Wald

Flächen für Wald, § 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB

Zulässige flächige Gehölzrodungen (Wald)

Sichtdreieck, Anfahrsicht V = 70 km/h

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwickl-

ung von Natur und Landschaft, § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (interne, externe Aus-

gleichsflächen)

Gemarkungsgrenze

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (öffentlicher Feld-/Flurweg), § 9 Abs.

1 Nr. 11 BauGB

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen, § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz

vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- Immissionsschutz-

gesetzes, § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Maßketten

4.00m

3.2 Zum Schutz potenzieller Zauneidechsenvorkommen (im Bereich Waldflächen, Waldränder, Feld-/Flurwe-

ge) sind die Baufeldräumungen und Gehölzrodungen bis Ende Oktober zu beginnen.

3.3 Zum Schutz potenzieller Haselmausvorkommen (im Bereich Waldflächen, Waldränder, Feld-/Flurwege)

sind Gehölzrodungen und Baufeldräumungen im Oktober durchzuführen.

3.4 Zum Schutz potenzieller Fledermausvorkommen sind notwendige Rodungen im Bereich der Waldflächen

außerhalb der Winterruhe (Ende Oktober/Anfang November bis Ende März) durchzuführen.

3.5 Im Bereich der verbleibenden Waldflächen auf den Fl.-Nrn. 243/4 und 243/5 (beide Gmkg. Treppendorf)

sind in Abstimmung mit der UNB 6 Fledermausflachkästen (geeignet z. B. für die Fransen-, Mops-, Rau-

hautfledermaus) sowie 6 Fledermaushöhlenkästen (geeignet z. B. für Abendsegler, Bechstein- und Was-

serfledermaus) anzubringen.

3.6 Im Bereich der Waldflächen bzw. entlang der Waldränder auf der Fl.-Nr. 1700 (Gmkg. Burgebrach) sind in

Abstimmung mit der UNB 10 Fledermausflachkästen (geeignet z. B. für die Fransen-, Mops-, Rau-

hautfledermaus) sowie 10 Fledermaushöhlenkästen (geeignet z. B. für Abendsegler, Bechstein- und Was-

serfledermaus) anzubringen.

3.7 Die Ersatzquartiere für die Fledermäuse müssen frostsicher sein, sind regelmäßig zu kontrollieren (inkl. In-

standhaltung, Reinigung usw.) und sind bei Abgang und/oder Beschädigung zu ersetzen.

3.8 Im Bereich der verbleibenden Waldflächen auf den Fl.-Nrn. 243/4 und 243/5 (beide Gmkg. Treppendorf)

sind in Abstimmung mit der UNB 6 Vogelnistkästen entlang der dem Geltungsbereich zugewandten Wald-

ränder anzubringen.

3.9 Im Bereich der Waldflächen sowie der Waldränder im Bereich der Fl.-Nr. 1700 (Gmkg. Burgebrach) sind in

Abstimmung mit der UNB 10 Vogelnistkästen (für baumhöhlenbrütende Arten) anzubringen.

3.10 Die Ersatzquartier für die Baumhöhlenbrüter sind regelmäßig zu kontrollieren, zu reinigen und bei Abgang

und/oder Beschädigung zu ersetzen.

4. Grünordnerische Festsetzungen

Die Verwendung nicht heimischer Koniferen (z. B. wie Thuja, Zypressen o. ä.) u. a. zur Herstellung von

Reihenpflanzungen (Heckenpflanzungen) o. ä. ist unzulässig. Für die Ausführung von Gehölzpflanzungen

sind bevorzugt die in der Artenliste 1 aufgeführten Arten (s. Begründung Teil A., Kap. 13) zu verwenden.

IV. TEXTLICHE HINWEISE

1. Allgemeiner Hinweis

Mit in Krafttreten der vorliegenden 1. Änderung und Erweiterung wird der entsprechend überplante Teilbe-

reich des am 05.06.2008 rechtskräftig gewordenen vBBPs "Gewerbegebiet Treppendorf II" ungültig .

2. Oberboden/Boden

Der besondere Schutz des Oberbodens ist zu beachten. Es gelten die sonstigen Vorgaben zum Schutz

von Boden nach DIN 19731 und § 12 BBodSchV. Im Gebiet anfallender Oberboden ist vor Baubeginn pro-

filgerecht zu lösen und geordnet in Mieten zu lagern. Er ist bevorzugt innerhalb des Baugrundstücks in Ge-

hölz- und/oder Ansaatflächen wieder einzubringen oder extern als Oberboden wiederzuverwenden.

3. Bodendenkmale

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler (u. a. auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metall-

gegenstände, Steingeräte, Scherben, Knochen) aufgefunden werden, so sind diese unverändert zu belas-

sen (Art. 8 Abs. 2 BayDSchG). Das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege (Dienststelle Seehof) oder die

Unt. Denkmalschutzbehörde sind umgehend zu informieren (Art. 8 Abs. 1 BayDSchG). Die Fortsetzung

der Erdarbeiten bedarf der Genehmigung (Art. 7 Abs. 1 BayDSchG).

4. Altlasten

Sollte im Rahmen von Erdarbeiten  Boden vorgefunden werden, der durch seine Beschaffenheit (Fremd-

bestandteile, Verfärbung, Geruch o. ä.) einen Altlastenverdacht vermuten lässt, so sind die Erdarbeiten

sofort einzustellen und das Landratsamt (LRA) Bamberg umgehend zu verständigen. Bei einem Altlasten-

verdacht ist die Einbindung eines privaten Sachverständigen nach § 18 BBodSchG angezeigt.

5. Pflanzungen

5.1 Die Pflanzabstände zu den Nachbargrundstücken regeln sich nach Art. 47 und Art. 48 des Ausführungs-

gesetztes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (AGBGB) für den Freistaat Bayern.

5.2 Bäume/Sträucher dürfen aus Gründen des Gehölzschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,50 m

zu Trassenachsen gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit

dem zuständigen Spartenträger geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. Die Hinweise im "Merkblatt

über Baumstandorte und elektr. Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen (Hrsg.: Forschungsan-

stalt für Straßenbau und Verkehrswesen) bzw. die einschlägige DVGW-Richtlinie GW 125 sind zu beach-

ten.

6. Dachgestaltung

Dachbegrünung ist zulässig, erwünscht und wird ausdrücklich empfohlen. Das Anbringen von Anlagen zur

Gewinnung regenerativer Energie ist zulässig. In diesem Fall ist sicherzustellen, dass die Verkehrsteilneh-

mer entlang der Staatsstraße St 2262 und der Kreisstraße Kr BA 33 durch Reflektionen, Spiegelungen o.

ä.  von Photovoltaik- und/oder Solaranlagen nicht gestört bzw. beeinträchtigt werden.

7. Fassadengestaltung

Maßnahmen zur Fassadenbegrünung sind zulässig, erwünscht und werden ausdrücklich empfohlen (Arte-

nauswahl s. Artenliste 2, Teil A., Kap. 13 der Begründung).

8. Verkehrsflächen

8.1 Die Aufteilung der in der Planzeichnung durch die Straßenbegrenzungslinie definierten Verkehrsflächen ist

nur nachrichtlich dargestellt und bleibt der späteren Ausführungsplanung vorbehalten. Die zur Herstellung

der Verkehrsflächen ggf. notwendigen Böschungen und/oder Randeinfassungen mit Betonrückenstützen o.

ä. sind in der Planzeichnung nicht dargestellt.

8.2 Die Sichtfelder im Bereich der neuen Eimündung in die Kr BA 33 sind im notwendigen Umfang freizuhalt-

en. Geschlossene Anpflanzungen, Zäune/Einfriedungen, Stapel und sonstige Gegenstände, die eine Höhe

von 0,80 m über der Fahrbahnoberkante überschreiten, sind hier unzulässig.

8.3 Im Zuge der konkreten Erschließungs- und Ausführungsplanung ist sicherzustellen, dass den öffentlichen

Erschließungsstraßen ("Hans-Thomann-Straße-Nord",  Kr BA 33, St 2262) aus dem Geltungsbereich des

vBBPs heraus kein Oberflächen-/Regenwasser  zufließt und/oder der Wasserabfluss dieser Infrastruktur-

einrichtungen sowie der daran angrenzenden Grundstücke nicht beeinträchtigt wird.

8.4 Durch künftig zu erwartende neue Bepflanzung westlich entlang der Kr BA 33 dürfen dort keine Sichtbeein-

trächtigungen eintreten. Das notwendige Lichtraumprofil ist durch den Vorhabenträger dauerhaft zu ge-

währleisten.

8.5 Gemäß Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG ist die Errichtung baulicher Anlagen innerhalb der Anbauverbots-

zonen der Kr BA 33 bzw. der St 2262 unzulässig. Innerhalb der Baubeschränkungszonen (Art. 24 Abs. 1

BayStrWG) ist die Errichtung baulicher Anlagen nur mit Zustimmung des jeweiligen Straßenbaulastträgers

möglich.

8.6 Innerhalb der Anbauverbotszonen sind gemäß Art. 23 BayStrWG werbende oder sonstige Hinweisschilder

unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone ist Werbung nur unter folgenden Einschränkungen zulässig:

 Die Werbung darf nur am Ort der Leistung (Betriebsstätte) angebracht sein. Isoliert zu Werbezwecken

errichtete oder aufgestellte Anlagen oder Werbeträger (auch Fahrzeuge, Anhänger etc.) sind

unzulässig.

 Die Werbung am Ort der Leistung muss so gestaltet sein, dass eine längere Blickabwendung des

Fahrzeugführers nach aller Erfahrung nicht erforderlich ist. Das bedeutet insbesondere:

- Nicht überdimensioniert

- Blendfrei

- Nicht beweglich

- In Sekundenbruchteilen erfassbar oder zur nur unterschwelligen Wahrnehmung geeignet

 Die amtliche Beschilderung darf nicht beeinträchtigt werden.

 Eine Häufung von Werbeanlagen ist unzulässig.

8.7 Sofern notwendig und nicht durch andere Gegebenheiten bzw. Maßnahmen (z. B. Einschnittsböschungen

o. ä.) ohnehin gegeben, ist durch Heckengehölzpflanzungen o. ä. sicherzustellen, dass eine Blendwirkung

in Richtung der St 2262 bzw. der Kr BA 33 aus dem Geltungsbereich des vBBPs heraus ausgeschlossen

ist.

9. Entwässerung/Versickerung

9.1 Im Geltungsbereich anfallendes Oberflächenwasser ist dort  zur Versickerung zu bringen, sofern sich der

örtliche Baugrund dafür eignet, der Abstand zum mittleren Grundwasserstand (ab Unterkante Versicker-

ungsanlage) mind. 1,0 m beträgt und sich keine Verunreinigungen (Altlasten) im Boden befinden. Auch

Schichtenwasser ist dem Grundwasser zuzuordnen. Daneben ist die Behandlungsbedürftigkeit des

Regenwassers zu prüfen und bei der Beurteilung und Wahl der Versickerungsart zu beachten.

9.2 Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbeseitigung sind das DWA-Merkblatt M

Größe: 1.505 x 594 G:\BU1405\Bauleitplanung\Bebauungsplan\2015-11-10-Unterlagen_SB\BBP_SB\BBP_SB.dwg

Markt Burgebrach

1. Änderung und Erweiterung des

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

"Gewerbegebiet Treppendorf II"

Vorentwurf: 10.03.2015

Entwurf: 28.07.2015

Satzung:      10.11.2015        

Entwurfsverfasser:

1. Der Marktgemeinderat von Burgebrach hat in der Sitzung vom 10.03.2015 die 1. Änderung und

Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Treppendorf II" beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 19.03.2015 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs.1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und

Anhörung für den Vorentwurf der 1. Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 10.03.2015 hat in der

Zeit vom 27.03.2015 bis 10.04.2015 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  § 4 Abs.1

BauGB für den Vorentwurf der 1. Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 10.03.2015 hat in der

Zeit vom 27.03.2015 bis 10.04.2015 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der 1. Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 28.07.2015 wurden die Behörden

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.08.2015 bis

25.09.2015 beteiligt.

5. Der Entwurf der 1. Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 28.07.2015 wurde mit der Begründung

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.08.2015 bis 25.09.2015 öffentlich ausgelegt.

6. Der Markt Burgebrach hat mit Beschluss des Marktgemeinderats vom 10.11.2015 die 1. Änderung und

Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Treppendorf II"  in der Fassung

vom 10.11.2015 als Satzung beschlossen.

Markt Burgebrach, den .......................................

                                                                                               (Siegel)

..............................................................

1. Bürgermeister

7. Der Satzungsbeschluss zur 1. Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 10.11.2015 wurde am

.................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die 1. Bebauungs-

planänderung ist damit in Kraft getreten.

Markt Burgebrach, den .......................................

                                                                                               (Siegel)

..............................................................

1. Bürgermeister

ZEICHNERISCHE HINWEISEV.

(Auszug aus der Digitalen Flurkarte, Stand 01/2015)

Ext. Ausgleichsfläche auf Teilflächen der Fl.-Nr. 1700 der Gemarkung Burgebrach im

Umfang von 1,39 ha und auf Teilflächen der Fl.-Nr. 1707 der Gemarkung Burgebrach

im Umfang von 0,65 ha.
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153 sowie das DWA Arbeitsblatt A 138 zu beachten.

9.3 Für die Ableitung bzw. Versickerung von Oberflächenwasser sind die Niederschlagswasserfreistellungs-

verordnung (NWFreiV) und die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nieder-

schlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) bzw. in Oberflächengewässer (TRENOG) zu beachten.

9.4 Eine dezentrale Versickerung kann ggf. bei Einhaltung der Anwendungsgrenzen unter die Niederschlags-

wasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) fallen.

9.5 Sollten befestigte Flächen über 1.000 m² entwässert werden, ist die Durchführung eines wasserrechtlichen

Verfahrens unter Vorlage entsprechender Planunterlagen (4-fach) beim LRA Bamberg, Fachbereich Was-

serrecht, zu beantragen. Es wäre ein qualitativer und quantitativer Nachweis und eine Bewertung der Nie-

derschlagswassereinleitung nach dem ATV Merkblatt M-153 zu führen. In dieser Nachweisführung wären

sämtliche versiegelten Flächen aus dem betreffenden Bereich zu berücksichtigen.

10. Regenwassernutzung

Das auf den Dachflächen anfallende Regenwasser kann als Brauchwasser verwendet werden. Der Bau

von Zisternen ist zulässig und wird empfohlen. Sollten Regenwassernutzungsanlagen (Zisternen) einge-

baut werden, sind die Belange der Trinkwasserverordnung (TVO) und der DIN 1988 zu beachten. Regen-

wassernutzungsanlagen müssen der Kreisverwaltungsbehörde angezeigt werden (TVO § 17).

11. Grundwasser

11.1 Im Zuge der Geländeabtragsarbeiten bzw. Erdaushubarbeiten kann nicht ausgeschlossen werden, dass

Grund- und/oder Schichtenwasser angetroffen bzw. angeschnitten wird, es zu partiellen Wasseraustritten

kommen kann und Maßnahmen zur Wasserhaltung notwendig werden.

11.2 Die vorübergehende Absenkung bzw. die Entnahme (Bauwasserhaltung) von Grundwasser während der

Bauzeit stellt einen Benutzungstatbestand nach § 9 WHG dar und bedarf einer wasserrechtlichen Erlaub-

nis nach § 8 WHG i. V. m.  Art. 70 BayWG. Der Antrag zur Genehmigung von Bauwasserhaltungsmaß-

nahmen im vereinfachten Verfahren steht auf der Internetseite (www.landkreis-bamberg.de) des Landrats-

amtes Bamberg unter der Rubrik "Formulare und Broschüren/Wasserrecht" zur Verfügung.

11.3 Permanente Grundwasserabsenkungen können grundsätzlich nicht befürwortet werden.

11.4 Der Schutz baulicher Anlagen vor ggf. vorhandenen hohen Grundwasserständen und/oder vor drücken-

dem Wasser obliegt dem Vorhabenträger. Entsprechende, ggf. notwendige Objektschutzmaßnahmen

liegen im privaten Zuständigkeitsbereich. Als Schutz gegen Wasser wird bei Bedarf eine Abdichtung aller

erdberührten Bauteile nach DIN 18195-6 Abschnitt 8 oder durch WU-Beton nach DIN 1045 empfohlen.

12. Immissionen

Auf die von den benachbarten landwirtschaftlichen Nutzflächen potenziell auf den Geltungsbereich ein-

gehenden Immissionen (Lärm, Staub, Geruch) - ausgelöst durch die betriebsüblichen landwirtschaftlichen

Nutzungen - wird hingewiesen. Diese sind ortsüblich und zumutbar, sofern sie nicht über das gemäß den

einschlägigen öffentlich rechtlichen Regelung (z. B. BImSchG) zulässige und zugrunde gelegte Maß hin-

ausgehen.

13. Höhenlage

Bei der Entwässerung tieferliegender Gebäude ist die DIN 1986 zu beachten (Schutz gegen Rückstau).

14. Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen

Die in den textlichen Festsetzungen und Hinweisen in Bezug genommenen DIN-Vorschriften können beim

Markt Burgebrach (Sitz der Verwaltungsgemeinschaft, Zimmer 12, Hauptstraße 3, 96138 Markt Burge-

brach) nach Voranmeldung während der üblichen Dienstzeiten kostenfrei eingesehen werden. Die im

Rahmen der Planung zitierten bzw. dieser zu Grund gelegten Gesetze, Richtlinien, Verordnungen usw.

stehen im Internet bzw. in öffentlichen Bibliotheken für Jedermann zur Einsicht frei zur Verfügung.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, § 1 Abs. 4 Nr. 1, § 16 Abs. 5 BauNVO
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